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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1997

Index

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

WaffG 1986 §12 Abs1;

Rechtssatz

Einer paranoide Tendenzen aufweisenden Person ist auch eine Gefährung von Leben, Gesundheit oder Freiheit Dritter

oder fremden Eigentums durch die mißbräuchliche Verwendung von Waffen zuzutrauen.
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